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Allgemeine Vermietbedingungen des 
Kulturhauses Salzwedel (AVB)

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsab-
schluss

1. Die vorliegenden Allgemeinen Ver-
mietbedingungen (AVB) gelten für 
die Durchführung von Veranstaltun-
gen im Kulturhaus Salzwedel sowie 
in der Konzerthalle „Mönchskirche“ 
Salzwedel und Veranstaltungen auf 
den Freiflächen vor dem Kulturhaus 
Salzwedel. Sie gelten insbesonde-
re für die Überlassung von Flächen 
und Räumen, für die Erbringung ver-
anstaltungsbegleitender Dienstleis-
tungen sowie für die Bereitstellung 
mobiler Einrichtungen und Technik. 
Das Kulturhaus Salzwedel sowie die 
Konzerthalle „Mönchskirche“ werden 
von der Hansestadt Salzwedel  (nach-
folgend „Vemieterin“) betrieben.

2. Die Anmietung bzw. Vermietung 
erfolgt prinzipiell auf Grundlage ei-
nes Mietvertrages zwischen Mieter 
und Vermieterin. Bestandteil sind 
dabei die Allgemeinen Vermietbe-
dingungen. Vermieterin ist immer die 
Hansestadt Salzwedel.

3. Die Allgemeinen Vermietbedin-
gungen gelten ausschließlich, ab-
weichende Allgemeine Bedingungen 
des Mieters werden dem Vertrag nicht 
zugrunde gelegt. Die Allgemeinen 
Mietbedingungen gelten ebenfalls für 
alle zukünftigen Geschäfte zwischen 
den Vertragsparteien, ohne dass es 
eines erneuten Hinweises auf sie be-
darf.

4. Schriftlich oder mündlich bean-
tragte Terminnotierungen sind für 
Mieter und Vermieter unverbind-
lich. Die Anmietung wird erst mit der 
beiderseitigen Unterzeichnung des 
schriftlichen Mietvertrages rechts-
wirksam.

5. Die Vermieterin gewährleistet mit 
der Vermietung keinen Konkurrenz-
schutz. Die Vermieterin behält sich 
vor, bestimmte Veranstaltungen auf-
grund von Doppelungen oder Über-
lastungen im Programm nicht aufzu-
nehmen.

6. Der Mieter bekennt mit der Un-
terschrift des Mietvertrages, dass die 
Veranstaltung keine rassistischen, 
antisemitischen und antidemokrati-
schen Inhalte haben wird.

7. Der Vertrag erhält seine Gültigkeit 
mit beiderseitiger Unterschrift. Die 
Hansestadt Salzwedel hält sich 20 
Kalendertage nach Ausstellung an 
das Vertragsangebot.

§ 2 Vertragsgegenstand

1. Gegenstand des Vertrages sind die 
im Mietvertrag bezeichneten Räume, 
Freigelände und Einrichtungen des 
Gesamtobjektes. Diese werden dem 
Mieter zum vereinbarten Veranstal-
tungszweck überlassen. Der Mieter 
hat den Veranstaltungszweck genau 
zu benennen.

2. Der Mieter hat die Mitnutzung von 
Verkehrsflächen durch andere Mieter 
bzw. für andere Nutzungszwecke zu 
dulden.

§ 3 Rechtsverhältnisse

1. Nach Vertragsabschluss ist der Mie-
ter verpflichtet, die Veranstaltung 
in eigenem Namen als Veranstalter 
durchzuführen. Er ist für die bezeich-
nete Veranstaltung der rechtliche 
Veranstalter. Durch den Mietvertrag 
wird ein Gesellschaftsverhältnis zwi-
schen den Parteien nicht begründet.

2. Der Mieter (Veranstalter) ist auf 
allen Drucksachen anzugeben, um 
kenntlich zu machen, dass ein 
Rechtsverhältnis zwischen dem Ver-

anstaltungsbesucher und dem Mieter 
und nicht dem Vermieter besteht.

3. Eine Überlassung des Mietobjek-
tes - ganz oder teilweise - an Dritte 
ist dem Mieter nur möglich mit aus-
drücklicher, schriftlicher Einwilligung 
des Vermieters.

§ 4 Mietdauer

1. Das Mietobjekt wird lediglich für 
die im Mietvertrag vereinbarte Zeit 
gemietet.

2. Auf- und Abbautage sind kosten-
pflichtig und vor Abschluss des Miet-
vertrages zu vereinbaren. An- und 
Abtransporte haben innerhalb der 
im Mietvertrag festgelegten Auf- und 
Abbauzeiten zu erfolgen.

3. Mietzeitüberschreitungen sind 
kostenpflichtig und bedürfen der Zu-
stimmung des Vermieters. Entsteht 
dem Vermieter durch Mietzeitüber-
schreitungen ein Schaden, ist der 
Mieter schadenersatzpflichtig.

§ 5 Mietkosten und Zahlungsmodali-
täten

1. Sofern die Parteien nichts ande-
res vereinbart haben, muss die ver-
traglich vereinbarte Miete spätestens 
zwei Wochen vor Beginn der Veran-
staltung auf dem angegebenen Konto 
des Vermieters eingegangen sein. Die 
Vermieterin stellt dazu eine Rech-
nung. 

2. Die Vermieterin ist berechtigt, bei 
Vertragsabschluss die Leistung einer 
angemessenen Sicherheit für alle An-
sprüche des Vermieters aus und im 
Zusammenhang mit dem Mietvertrag 
zu verlangen. Die Sicherheitsleistung 
ist durch Zahlung einer Vorkasse in 
Höhe von 50% auf die Miete und der 
vereinbarten Nebenkosten zu leisten. 
Eine Verpflichtung der Vermieterin 
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zur verzinslichen Anlage der in Geld 
geleisteten Sicherheit besteht nicht.
3. Das Entgelt für die in Anspruch 
genommenen Zusatzleistungen (Ne-
benkosten) sowie andere, an den 
Vermieter zu erbringende Zahlungen, 
werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung fällig. Dabei be-
hält sich die Vermieterin das Recht 
vor, auch auf Nebenleistungen, die 
bereits vor Leistungsantritt vereinbart 
sind, Vorauszahlungen zu erheben.

4. Zahlungen sind ohne Abzug vorzu-
nehmen.

5. Bei jeglichem Zahlungsverzug wer-
den Verzugszinsen in Höhe von 8% 
p.a. über den jeweils gültigen Basis-
zinssatz fällig. Der Nachweis eines 
höheren Verzugsschadens bleibt dem 
Vermieter vorbehalten.

6. Die Vermieterin ist berechtigt, die 
an den Mieter weiterberechneten 
Fremdkosten mit einem Gemeinkos-
tenaufschlag zu versehen.

7. Aufrechnungsrechte stehen dem 
Mieter gegenüber der Hansestadt 
Salzwedel nur zu, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten und von der Han-
sestadt Salzwedel anerkannt sind.

8. Der Mieter tritt Einnahmen aus 
dem vom Vermieter im Ticket-
Inhousesystem übernommenen Kar-
tenverkauf bis zur Höhe der Ansprü-
che des Vermieters zur Sicherheit im 
Voraus an dem Vermieter ab. Eine 
Verpflichtung des Vermieters zur ver-
zinslichen Anlage der vereinnahmten 
Eintrittsgelder besteht nicht.

9. Die Vermieterin ist bei Veranstal-
tungen, welche besondere Risiken in 
sich bergen, befugt, zur Sicherung al-
ler ihr zustehenden Ansprüche unter 
angemessener Fristsetzung eine Kau-
tion in der allein von der Vermieterin  
als angemessen betrachteten Höhe 
vom Mieter zu verlangen. Verweigert 
der Mieter die Bezahlung oder nimmt 
er diese nicht fristgemäß vor, so steht 
der Vermieterin das Recht zur frist-
losen Kündigung des gesamten Ver-
tragsverhältnisses zu (siehe § 7 Abs. 
1a).

10. Dieselben Rechte stehen der Ver-
mieterinin auch für den Fall zu, dass 
nach Vertragsabschluss gegenüber 
der ursprünglichen Darlegung des 

Mieters eine Risikoerhöhung eintritt. 
Auch diese Risikoabschätzung ist die 
alleinige Sache der Vermieterin.

§ 6 Rücktritt des Mieters

1. Führt der Mieter aus einem vom 
Vermieter nicht zu vertretenden 
Grund die Veranstaltung nicht zu 
dem vertraglich vereinbarten Veran-
staltungstermin durch oder tritt er 
vom Mietvertrag zurück oder kündigt 
ihn, ohne dass ihm hierzu ein indi-
viduell vereinbartes oder zwingendes 
gesetzliches Recht zusteht, so ist er 
zur Zahlung einer Ausfallentschädi-
gung verpflichtet. Diese beträgt bei 
Anzeige des Ausfalls:
- 25 % falls die Veranstaltung län- 
 ger als 90 Tage vor ihrem Beginn  
 abgesagt wird;
- 50 % falls die Veranstaltung län- 
 ger als 30 Tage, jedoch nicht   
 länger als 90 Tage vor ihrem Be- 
 ginn abgesagt wird;
- 100 % falls die Veranstaltung in- 
 nerhalb der letzten 30 Tage vor
 ihrem Beginn abgesagt wird,
des vereinbarten Nutzungsentgeltes 
einschließlich des Entgeltes für er-
brachte Zusatzleistungen, sofern die 
Vermieterin nicht im Einzelfall die 
Entstehung eines höheren Ausfall-
schadens nachweist.

2. Abweichend von Abs. 1 trägt jeder 
Vertragspartner für den Fall, dass die 
vertraglich vereinbarte Veranstaltung 
aufgrund einer nicht voraussehba-
ren höheren Gewalt nicht stattfinden 
kann, die ihm bis dahin entstande-
nen Kosten selbst. Vertraglich erstat-
tungspflichtige Kosten, mit denen die 
Vermieterin für den Mieter in Vorleis-
tung getreten ist, sind dem Vermieter 
jedoch zu ersetzen.

§ 7 Rücktritt des Vermieters

1. Die Vermieterin ist nach Vertrags-
abschluss bei schwerwiegenden 
Vertragsverstößen bzw. Handlungen 
gegen die berechtigten Interessen der 
Vermieterin zur fristlosen Kündigung 
bzw. zum Rücktritt des Vertrages be-
rechtigt. Als derartige Verstöße gelten 
insbesondere:

a) nicht fristgerechte Zahlung der 
zu erbringenden Nutzungsgelder 
(Anzahlung, Miete, Nebenkosten, 
Sicherheitsleistung) nach ange-
messener Nachfristsetzung (maxi-
mal 10 Tage)

b) der Mieter den Veranstaltungs-
zweck ohne schriftliche Zustim-
mung der Vermieterin ändert,

c) sofern sich nach Vertragsabschluss 
herausstellt, dass durch die Veran-
staltung eine Störung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung oder 
eine Schädigung des Ansehens des 
es zu befürchten sind oder die Ver-
anstaltung den allgemeinen Inte-
ressen der Vermieterin es zuwider 
läuft,

d) wenn der Mieter die nach §§9, 16 
bis 18 bestehenden Verpflichtun-
gen missachtet,

e) die für die Veranstaltung erfor-
derlichen behördlichen Geneh-
migungen oder Erlaubnisse nicht 
erteilt werden (vgl. § 12) oder nicht 
vorliegen,

f) wenn die Veranstaltung gegen gel-
tende Gesetze oder Verordnungen 
verstößt.

2. Der Rücktritt ist dem Mieter gegen-
über unverzüglich zu erklären.

3. Im Falle der fristlosen Kündigung 
bzw. des Rücktritts vom Vertrag durch 
die Vermieterin nach § 7 Abs. 1 steht 
dem Mieter keinerlei Entschädi-
gungsanspruch, insbesondere kein 
Schadensersatzanspruch, kein An-
spruch auf Auslagenersatz und kein 
Anspruch auf entgangene Gewinne 
gegenüber diesem zu. Alle bei der 
Vermieterin bis dahin entstandenen 
Kosten sind vom Mieter zu erstatten, 
wobei sich die Höhe des Veranstal-
tungsausfallgeldes aus § 6 ergibt. 
Hierdurch bleibt jedoch das Recht der 
Vermieterin unberührt, einen etwa 
hierüber hinausgehenden Scha-
densersatzanspruch gegenüber dem 
Mieter geltend zu machen.

4. Weiterhin ist der Mieter verpflich-
tet, durch die Kündigung entstehen-
de Ansprüche der Vertragspartner der 
Vermieterin auf Entschädigungen für 
Aufwendungen oder entgangenen 
Gewinn, wie beispielsweise im gast-
ronomischen Bereich, zu tragen.

§ 8 Zustand der Mietsache

1. Der Mieter hat für ihn bei der Über-
gabe und während der Nutzungszeit 
erkennbare Mängel des Mietobjekts 
und an deren Anlagen und techni-
schen Einrichtungen unverzüglich 
schriftlich geltend zu machen.

2. Der Mieter ist verpflichtet, die von 
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ihm eingebrachten Sachen bis zur 
Beendigung der Mietzeit zu entfer-
nen und den ursprünglichen Zustand 
der Mietsache wiederherzustellen.

3. Die Vermieterin übernimmt keine 
Gewähr dafür, dass der Mietgegen-
stand der beabsichtigten Durchfüh-
rung der Veranstaltung entspricht. 
Der Mieter erkennt bei Übernahme 
des Mietobjektes an, dass sich dieses 
in ordnungsgemäßem Zustand befin-
det. Die Vorschrift des § 537 BGBwird 
abgedungen.

§ 9 Nutzungsbedingungen

1. Die Entscheidung, ob und inwie-
weit eine Veranstaltung für den Ver-
mieter geeignet ist und zugelassen 
wird, trifft allein die Vermieterin.

2. Die Nutzung der Räumlichkeiten 
darf nur im Rahmen des vertraglich 
vereinbarten Zwecks und Umfanges 
erfolgen. Insbesondere ist die im 
Vertrag vereinbarte Maximalkapazität 
an Besuchern zu jedem Zeitpunkt der 
Veranstaltungsdurchführung einzu-
halten und zu kontrollieren.

3. Beabsichtigte Nutzungsänderun-
gen, wie zum Beispiel die Änderung 
des Programms oder der Art der Ver-
anstaltung, dürfen nur mit schrift-
licher Zustimmung des Vermieters 
vorgenommen werden. Es gilt § 7 Abs. 
1 a und b.

4. Der Mieter hat der Vermieterin 
einen Verantwortlichen zu benen-
nen, der während des gesamten 
Nutzungszeitraumes des Mietobjektes 
(Auf- und Abbauzeiten und während 
der Durchführung) anwesend und für 
die Vermieterin ständig erreichbar 
sein muss.

5. Veränderungen am Mietobjekt und 
Einbauten sowie das Anbringen von 
Dekorationen, Schildern und Plakaten 
bedürfen der vorherigen schriftlichen 
- gegebenenfalls kostenpflichtigen - 
Zustimmung des Vermieters.

6. Die Vermieterin kann zum Zweck 
des speziellen Schutzes des Mietge-
genstandes besondere Vorkehrungen 
vom Mieter abverlangen (z.B. Schutz 
des Fußbodens, Schutz von Wänden 
etc.). Die Organisation und die Kosten 
eines solchen Aufwandes fallen dem 
Mieter zu.

7. Die Vermieterin behält sich vor, 
gemeinsam mit dem Mieter nach 
Veranstaltungsende das Mietobjekt 
auf seinen Zustand zu überprüfen.

8. Im Interesse einer optimalen 
Vorbereitung und Durchführung der 
Veranstaltung hat der Mieter vor 
oder bei Abschluss des Mietvertrages, 
spätestens aber sechs Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn, dem Vermie-
ter den Ablauf und die technischen 
Erfordernisse der Veranstaltung be-
kannt zu geben. Kommt der Mieter 
dieser Verpflichtung nicht nach, kann 
die Vermieterin nicht gewährleisten, 
dass die notwendige technische 
und personelle Ausstattung für die 
Veranstaltung von ihm bereitgestellt 
werden kann. § 7 bleibt unberührt.

§ 10 Werbung

1. Die Werbung für die Veranstaltung 
ist alleinige Angelegenheit des Mie-
ters. In den Räumen und auf dem 
Gelände des Vermieters bedarf sie 
der besonderen Einwilligung des 
Vermieters.

2. Die Vermieterin wird auf seinen 
üblichen Werbedrucksachen, Pla-
katen u.ä. die Veranstaltung aus 
dem Mietverhältnis aufnehmen und 
ist dabei berechtigt, ein Entgelt zu 
erheben. Umfang und Gestaltung ist 
dabei Sache des Vermieters.

3. Das zur Verwendung anstehende 
Werbematerial (Plakate, Flyer, An-
zeigen etc.) ist vor Veröffentlichung 
dem Vermieter vorzulegen. Dieser ist 
zur Ablehnung der Veröffentlichung 
berechtigt, wenn sie das Öffentlich-
keitsbild des Vermieters schädigen 
kann oder sonstigen gewichtigen 
Interessen widerspricht.

4. Das Anbringen von Werbeeinrich-
tungen und das Plakatieren im Mie-
tobjekt ohne vorherige Zustimmung 
des Vermieters sind verboten und 
verpflichten dem Mieter zum Scha-
densersatz. Das Auslegen von Flyern 
auf den Besucherplätzen ist grund-
sätzlich nicht gestattet.

5. Das Abdecken oder Entfernen sta-
tionärer Werbung durch den Mieter 
ist nicht gestattet. 

6. Die Vermieterin hat das Recht, ab 
Einlassbeginn bis kurz vor Veranstal-
tungsbeginn sowie in den Pausen im 

Veranstaltungssaal und im Foyer über 
die hauseigene Videotechnik für zu-
künftige Veranstaltungen im Kultur-
haus Werbung zu machen (Projektion 
auf Bildwand bzw. Flatscreen). Sollte 
aus künstlerischen Aspekten hierge-
gen widersprochen werden, ist dies 
bis 14 Tage vor der Veranstaltung der 
Vermieterin mitzuteilen.

§ 11 Durchführung des Kartenverkaufs

1. Die Vermieterin verfügt über ein 
eigenes Ticketsystem, das gegen 
Kostenersatz zu nutzen ist. Wird dem 
Kunden gestattet den Kartenver-
trieb über ein anderes Ticketsystem 
durchzuführen, sind der Vermieterin 
mindestens 75 % der Karten in allen 
Preiskategorien, zum Verkauf über 
die örtlichen Vorverkaufsstellen 
sowie über den Web-Ticketshop, zu 
überlassen. Pro verkauftes Ticket be-
rechnet die Vermieterin eine System-
gebühr in Höhe von 1,00 Euro/Ticket 
zzgl. 10% vom Bruttoverkaufserlös.

2. Beim Kartenverkauf hat der 
Mieter die örtlichen Festlegungen 
hinsichtlich Preisklassen und Ermä-
ßigungen zu berücksichtigen (100% 
Ermäßigung für Begleitpersonen von 
Rollstuhlfahrern). Das Risiko sich 
hierdurch ggf. ergebender Minder-
einnahmen trägt der Mieter.

3. Der Mieter ist verpflichtet der Ver-
mieterin auf Anforderung Nachweise 
über den Umfang des Kartensatzes 
(Drucklisten, Protokolle) sowie über 
die Zahl der abgegebenen Karten 
rechtzeitig vor Beginn der Veranstal-
tung vorzulegen, sofern er nicht das 
Ticketsystem der Vermieterin nutzt. 
Karten dürfen höchstens in der Zahl 
für die Veranstaltung  baupolizeilich 
zulässigen Personenanzahl, begrenzt 
durch die Vorgaben des Bestuhlungs-
planes, hergestellt und herausgege-
ben werden.

4. Die Vermieterin ist berechtigt, 
die Rückseite der Eintrittskarten für 
Werbezwecke zu verwenden, ohne 
dass der Mieter hieraus irgendwelche 
Ansprüche ableiten kann.

5. Die Vermieterin behält sich vor, für 
jede Veranstaltung bestimmte Sitze 
für Sicherungskräfte (z.B. dienstha-
bene Angestellte, Feuerwehr, Ord-
nungsdienste etc.) unentgeltlich in 
Anspruch zu nehmen.
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6. Der Vermieterin stehen für jede 
Veranstaltung 10 Freikarten der 
besten Kategorie kostenlos für 
dienstliche Zwecke zur Verfügung 
(Ehrengäste). Gleichzeitig ist es der 
Vermieterin gestattet, kostenlos Pres-
sekarten nach allgemein üblichen 
und örtlichen Bedingungen auszuge-
ben, wenn nichts anderes im Vertrag 
vereinbart ist.

§ 12 Behördliche Genehmigungen 
und gesetzliche Meldepflichten

1. Der Mieter trägt die alleinige Ver-
antwortung für die Erfüllung aller 
gesetzlichen Meldepflichten und die 
Einholung der erforderlichen Ge-
nehmigungen. Alle sich hieraus er-
gebenden und ggf. entstehenden 
Gebühren, Abgaben und sonstigen 
Aufwendungen gehen zu Lasten des 
Mieters.

2. Der Mieter hat die zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung geltenden ein-
schlägigen Vorschriften, insbesondere 
die der Versammlungsstättenverord-
nung des Landes Sachsen-Anhalts, 
des Jugendschutzgesetzes, des 
Nichtraucherschutzgesetzes, der Ge-
werbeordnung und der Unfallver-
hütungsvorschriften der Berufsge-
nossenschaften einzuhalten.

3. Der Mieter ist verpflichtet, der Ver-
mieterin den Nachweis für die Erfül-
lung der Verpflichtungen aus den Ab-
sätzen 1. und 2. spätestens 6 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn unaufge-
fordert vorzulegen. Hierbei handelt 
es sich um eine wesentliche Vertrags-
pflicht.

4. Die Durchführung von feuerge-
fährlichen Handlungen und der Ein-
satz von Pyrotechnik während der 
Veranstaltung bedürfen einer ge-
sonderten Genehmigung durch das 
Ordnungsamt. Die notwendigen An-
träge sind bis 4 Wochen vor Veran-
staltungsbeginn zu stellen und unter 
Vorlage der notwendigen Zertifikate 
einzureichen.

§ 13 GEMA Gebühren / Vergnügungs-
steuer

1. Die ordnungsgemäße Anmeldung 
der Veranstaltung bei der GEMA und, 
für den Fall einer potenziellen Ver-
gnügungssteuer beim Steueramt der 
Hansestadt Salzwedel, sind alleinige 
Pflichten des Mieters. Die Vermieterin 

kommt lediglich seinen Anmelde-
pflichten nach, die die entsprechen-
den Satzungen der GEMA und der 
Hansestadt Salzwedel ihm auferle-
gen.

§ 14 Garderoben

1. Die Bewirtschaftung der Besucher-
garderoben ist Sache der Vermieterin. 

2. Grundsätzlich besteht die Pflicht 
zur Abgabe der Garderobe, insbe-
sondere für Mäntel, Jacken, Anoraks, 
große Taschen oder Rucksäcke und 
Schirme.

3. Die Garderobengebühr ist in Höhe 
des aushängenden Tarifs von den 
Besuchern an der Garderobe zu ent-
richten. Auf Wunsch des Mieters kann 
auch eine Pauschalübernahme der 
Garderobengebühr durch den Mieter 
vereinbart werden.

4. Ist durch den Vermieter (z.B. 
für kleinere Veranstaltungen) aus-
nahmsweise keine Bewirtschaftung 
der Garderobe vorgesehen, kann der 
Mieter gegen Übernahme der Bewirt-
schaftungskosten verlangen, dass die 
Besuchergarderobe mit Personal be-
setzt wird. Erfolgt keine Beauftragung 
zur Bewirtschaftung, trägt der Mieter 
das alleinige Haftungsrisiko für ab-
handen gekommene Garderobe der 
Besucher seiner Veranstaltung. 

§ 15 Bewirtschaftung 

1. Die gastronomische Bewirtschaf-
tung bei Veranstaltungen aller Art auf 
dem Gelände oder in den Räumlich-
keiten des Vermieters ist ausschließ-
lich Sache der Vermieterin oder des 
vom ihm eingesetzten Pächters.
Dies gilt insbesondere für jeglichen 
gastronomischen Bedarf (Speisen, 
Getränke, Tabakwaren, Eis, Süßwaren 
etc.). Ausgeschlossen ist hiervon die 
Versorgung von Technikern und Mit-
wirkenden der Produktion.

2. Der Verkauf oder die unentgeltliche 
Abgabe von Speisen und Getränken 
ist grundsätzlich nicht zulässig.

3. Eine Durchführung der Bewirt-
schaftung durch den Mieter selbst 
oder Dritte ist nur mit ausdrücklicher 
vorheriger Genehmigung durch den 
Pächter möglich.

§ 16 Reinigung / Abfallentsorgung 

1. Die im Mietvertrag festgelegten 
Miet- und Nutzungsflächen werden 
dem Mieter besenrein übergeben und 
müssen am Ende der Veranstaltung 
wieder im besenreinem Zustand an 
dem Mieter zurückgegeben werden.

2. Bei überdurchschnittlicher Ver-
schmutzung, das gilt auch bei Be-
kleben der Einrichtung mittels Auf-
klebern, berechnet die Vermieterin 
die Kosten für den erhöhten Reini-
gungsaufwand, die sich nach dem 
Aufwand der Reinigung bzw. Wieder-
herstellens des ursprünglichen Zu-
standes richtet.

3. Müll und Abfälle sind auf ein Min-
destmaß zu reduzieren. Die Trennung 
und Sortierung von Abfällen ist zwin-
gend vorgeschrieben.

4. Die Vermieterin hat das Recht, vom 
Mieter verursachten Müll auf seine 
Kosten zu entsorgen bzw. eine End-
reinigung zu veranlassen.

§ 17 Technische Einrichtungen des 
Mietobjektes 

1. Technische Einrichtungen dürfen 
nur vom Personal des Vermieters oder 
dessen Beauftragten bedient werden, 
dies gilt auch für das Anschließen an 
das Stromnetz. Mit Zustimmung des 
jeweils verantwortlichen Haustechni-
kers kann die Bedienung dieser Ein-
richtungen durch sachkundige Perso-
nen, die der Mieter stellt, erfolgen.

2. Sämtliche Feuermelder, Hydranten, 
Rauchklappen, elektrische Vertei-
lungs- und Schalttafeln sowie Heiz- 
und Lüftungsanlagen müssen unbe-
dingt frei zugänglich und unverstellt 
bleiben. Dies gilt insbesondere auch 
für die Notausgänge. Beauftragten 
der Vermieterin sowie der Aufsichts-
behörde muss jederzeit Zutritt zu den 
genannten Anlagen gewährt werden.

3. Wenn infolge höherer Gewalt, 
technischer Störungen jeder Art oder 
auf Anordnung des Energielieferan-
ten dem Vermieter die Energieliefe-
rung unterbrochen wird, übernimmt 
die Vermieterin keinerlei Haftung.

§ 18 Sicherheitsbestimmungen

1. Es gilt grundsätzlich die Versamm-
lungsstättenverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt.
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2. Die genehmigten Belegungs- und 
Nutzungspläne sind strikt einzuhal-
ten. Flucht- und Rettungswege sind 
frei zu halten.

3. Bei Veranstaltungen mit erhöhtem 
Sicherheitsrisiko kann die Vermiete-
rin vom Mieter ein Sicherheitskonzept 
verlangen.

4. Eine Verwendung von unverwahr-
tem Licht oder Feuer ohne Einver-
ständnis des Vermieters ist verboten. 
Bei allen Koch- oder Heizvorgängen 
ist auf strengste Einhaltung der feu-
erpolizeilichen Vorschriften zu ach-
ten.

5. Zur Ausschmückung einer Veran-
staltung dürfen lediglich schwer ent-
flammbare Gegenstände nach DIN 
4102 verwendet werden. Aufbauten 
müssen bau- und feuerpolizeilichen 
Vorschriften entsprechen. Die Ver-
mieterin kann darauf bestehen, dass 
der Mieter entsprechende Zertifikate 
bezüglich der Schwerentflammbar-
keit von Gegenständen dem Vermie-
ter vorlegt. Brennbare Verpackungs-
materialien und Abfälle sind vom 
Mieter unverzüglich zu entfernen.

6. Der Mieter hat in Abhängigkeit vom 
Veranstaltungstyp und der zu erwar-
tenden Besucherzahl ausreichend 
und qualifiziertes Sicherheits- und 
Sanitätspersonal zu bestellen. Anfal-
lende Kosten hierfür trägt der Mieter.

7. Die Versammlungsstättenverord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt 
verlangt den Einsatz von Brandsi-
cherheitswachen für die gesamte 
Veranstaltungszeit. Die Vermieterin 
sorgt für den Einsatz. Die Kosten trägt 
der Mieter.

§ 19 Hausrecht

1. Die Vermieterin räumt dem Mie-
ter das Hausrecht gegenüber Besu-
chern in dem für die ordnungsge-
mäße und sichere Durchführung der 
Veranstaltung erforderlichen Umfang 
ein. Die Vermieterin übt weiterhin 
das Hausrecht gegenüber dem Mieter, 
Veranstalter, gegenüber Besuchern 
und Dritten während der Dauer des 
Nutzungsverhältnisses aus. Die Mit-
arbeiter des Vermieters sind zu die-
sem Zweck auch gegenüber dem vom 
Mieter beauftragten Sicherheits- und 
Ordnungsdienstkräften und gegen-
über dem Leiter der Veranstaltung 

anweisungsberechtigt.

§ 20 Haftung der Vermieterin

1. Die sog. „Garantiehaftung“ (ver-
schuldensunabhängige Haftung) 
der Vermieterin wegen anfänglicher 
Mängel der Mietsache für Schadens-
ersatzansprüche des Mieters wird 
ausgeschlossen.

2. Die Vermieterin haftet nur im Fal-
le von Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haftet sie nur bei der Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten.

3. Weitergehende Schadensersatz-
ansprüche – gleichgültig ob sie 
mietrechtlicher Mängelhaftung, aus 
unerlaubter Handlung oder einem 
sonstigen Rechtsgrund abgeleitet 
werden – können gegen den Ver-
mieter nur geltend gemacht werden, 
wenn dieser vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt hat.

4. Im Falle einer Haftung der Ver-
mieterin haftet er nur für dem Mie-
ter tatsächlich entstandene Kosten; 
sie haftet nicht für entgangenen Ge-
winn.

5. Für eingebrachte Sachen des Mie-
ters, seiner Mitarbeiter und Zuliefe-
rer übernimmt die Vermieterin außer 
in Fällen des Vorsatzes oder grober 
Fahrlässigkeit keinerlei Haftung.

§ 21 Haftung des Mieters 

1. Der Mieter hat die Mietsache sorg-
fältig und pfleglich zu behandeln.

2. Der Mieter haftet für jede schuld-
hafte Beschädigung der Mietsache 
gehörenden Anlagen und Einrichtun-
gen, als auch für Verunreinigungen 
der Mietsache, die er, seine Mitarbei-
ter, seine Untermieter, oder die Per-
sonen (z.B. Besucher) verursachen, 
die auf seine Veranlassung mit der 
Mietsache in Berührung kommen.

3. Die Haftung des Mieters umfasst 
auch Schäden, die dadurch entste-
hen, dass die Mietsache nicht wei-
ter vermietet werden kann und/oder 
Veranstaltungen Dritter nicht oder 
nicht wie geplant durchgeführt wer-
den können.

4. Der Mieter stellt der Vermieterin 
von Schadensansprüchen Dritter frei, 

die von diesen gegen dem Vermie-
ter geltend gemacht werden, soweit 
sie von ihm oder seinen Mitarbeitern 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen zu 
vertreten sind und im Zusammen-
hang mit der in § 1 beschriebenen 
Veranstaltung stehen. 

5. Der Mieter ist in jedem Fall ver-
pflichtet, eine deutsche Veranstal-
terhaftpflichtversicherung abzu-
schließen, die mindestens folgende 
Deckungssummen aufweist:
• € 1,0 Mio. für Personenschäden
• € 1,0 Mio. für Sachschäden
• € 250 Tsd. für Vermögensschäden.
Der Mieter weist der Vermieterin den 
Abschluss einer solchen Versicherung 
mindestens 4 Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn, spätestens jedoch bei 
Vertragsunterzeichnung, durch Vorla-
ge des Versicherungsscheins und der 
einschlägigen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen nach. 

6. Unterlässt der Mieter den Abschluss 
der Versicherung, haftet er für alle 
Schäden, die die Versicherung ersetzt 
hätte. Die Haftung besteht auch für 
solche Schäden, die der Mieter nicht 
verursacht und/oder nicht zu vertre-
ten hat. 

§ 22 Schriftformklausel, salvatorische 
Klausel, Gerichtsstand

1.  Änderungen und Ergänzun-
gen bedürfen wie der Abschluss des 
Vertrages selbst in jedem Falle der 
schriftlichen Festlegung (Schriftform). 
Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. Das gilt auch für eine etwaige 
Aufhebung der Schriftformklausel.

2. Sollte eine Vertragsbestimmung 
oder eine künftig in den Vertrag auf-
genommene Bestimmung ganz oder 
teilweise nicht wirksam oder nicht 
durchführbar sein, berührt dies nicht 
die Gültigkeit des übrigen Vertrages. 
Eine etwaig unwirksame Klausel ist 
durch eine dem Vertragszweck ent-
sprechende zulässige Regelung zu er-
setzen.

3. Es gilt ausschließlich deutsches 
Recht. Gerichtsstand und Erfüllungs-
ort ist Salzwedel.

Salzwedel, 01.01.2017

Hansestadt Salzwedel
Die Bürgermeisterin


